
Herzlich Willkommen





Bringen Sie 
sich gerne aktiv
mit Fragen ein

Die Unterlagen 
stellen wir

zur Verfügung

Wir zeichnen 
zur internen 

Verwendung auf



Die Ausgangssituation: Art. 32 DSGVO

Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und 

der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 

unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um 

ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten



Die Ausgangssituation: Art. 32 DSGVO

o Keine substanzielle Hilfestellung von Behörden und Gesetzen (auch nicht von Europa)

o ISO-Zertifizierungen im sozialen Dienstleistungssektor oftmals unrealistisch

o Zu großer Auslegungsspielraum ohne klare Lösungsoption

 was ist geeignet und angemessen?

 Was ist notwendig und unverzichtbar?



Die Lösung der Dachverbände: Gemeinsame Verhaltensregeln

1. Konkrete Beschreibung von Sicherheitsmaßnahmen

o Nachvollziehbar und sofort umsetzbar

2. Ausarbeitung eines ersten Entwurfs

3. Abstimmung mit den Fördergebern SMS und AMS

4. Einreichung bei der Datenschutzbehörde

o Mehrere Feedbackschleifen

5. Genehmigung der Verhaltensregeln durch Bescheid

6. Auswahl einer geeigneten Überwachungsstelle



Die Vorteile für die Mitglieder

 Die Unterwerfung ist freiwillig (Einstieg wie Ausstieg)

 Prüfvermerk durch eine von der Datenschutzbehörde akkreditierte Überwachungsstelle

 Nachweis geeigneter Sicherheitsmaßnahmen als Auftragsverarbeiter gegenüber AMS/SMS

 Compliance-Nachweis auch für andere Fördergeber, für Gesellschaftsorgane (z.B. Aufsichtsrat) 

und für andere Stakeholder (z.B. Versicherer, Spender und Geschäftspartner)

 Listung bei der Datenschutzbehörde als zuverlässige Einrichtung

 Interne Absicherung (Nachweis der gebotenen unternehmerischen Sorgfalt)

 Attraktive und österreichweit gültige Konditionen


